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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgendssischen u. kantonalen Fiirsorgewesens

insbesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung
Beilage zur Zeitschrift ,,Der Armenpfleger*

Redaktion: H. WYDER, Fiirspr., Sekretir der kantonalen Armendirektion, Bern. Verlag und Expedition:
ART.INSTITUT ORELL FUSSLI A.-G., ZURICH — Nachdruck ist nar unter Quellenangabe gestattet.

7. JAHRGANG NR. 7 1. JULKX 1944
R T R e R e e P 0 e e S R

B. Entscheide kantonaler Behiirden.

29. Etataufnahme. Unterstiitzungsbediirftigkeit von Kindern. Einer gesunden und
arbeitsfahigen Mutter kann unter normalen Umstinden der Unterhalt eines Kindes
zugemultet werden.

Aus den Motiven :

... MaBgebend fiir die Beurteilung der Frage, ob im Herbst 1942 oder in
den vorausgegangenen Jahren die Etatauftragung des vorgenannten Kindes
gerechtfertigt gewesen wire, sind einerseits die tatsdchlichen Verhéltnisse, wie sie
in jenen Zeitpunkten in bezug auf dieses Kind und seine unterhaltspflichtige
Mutter vorlagen, anderseits die Bestimmungen des § 2, Ziff. 1, lit. a, und § 6
A. u. NG. Die Akten enthalten keine Anhaltspunkte, wonach die noch junge
Kindsmutter E. G. seit der Geburt ihres Kindes krank und dauernd erwerbsun-
fahig gewesen wire. Im Gegenteil ist aktenkundig, daf3 sie wiederholt Arbeitsstellen
versehen hat.

Auf den Etat der dauernd Unterstiitzten konnen gemal § 2, Ziff. 1, lit. a
A. u. NG nur solche Kinder aufgenommen werden, die entweder vermdgenslose
Waisen oder sonst hilflos sind und dauernder Unterstiitzung bediirfen. Hilflos
sind nach der Rechtsprechung nur Kinder, deren Eltern dauernd auBerstande sind,
fiir geniigenden Unterhalt zu sorgen (Mtsschr. XX X1V, Nr. 213). Nach konstanter
Praxis wird jedoch von einer gesunden und arbeitsfihigen Mutter angenommen,
daB sie sich und ein Kind unter normalen Verhéltnissen erhalten kann (Mtsschr.
XXXII, Nr. 137; XXXIII, Nr. 83, XXXIX, Nr. 6). Stichhaltige Griinde, die im
vorliegenden Falle die Kindsmutter dauernd an der pflichtgeméafBen Sorge fiir ihr
Kind H. gehindert hitten, werden nicht geltend gemacht. Jedenfalls darf zu einer
Etatauftragung erst geschritten werden, wenn alle diejenigen Vorkehren getroffen
wurden, die geeignet sind, die Erwerbsfahigkeit soweit zu fordern, daB sich eine
dauernde Unterstiitzung eriibrigt, und es ist in jedem Falle der Erfolg dieser
MaBnahmen abzuwarten (Mtsschr. XXXV, Nr. 3). B., wo erstmals eine Etat-
aufnahme des H. G. erfolgen konnte, hat richtigerweise und nicht ohne Erfolg
vorerst armenpolizeiliche MaBnahmen gegen die Kindsmutter ergriffen. Es ist
nicht dargetan worden, dal die Kindsmutter nach ihrer Entlassung aus der Ar-
beitsanstalt H. einen liederlichen Lebenswandel gefiihrt hat. Weder im Herbst
1939 noch in den darauffolgenden Jahren wire materiell eine Etatauftragung
gerechtfertigt gewesen, da keine Hinderungsgriinde vorhanden waren, daB E. G.



nicht geniigend fiir ihr Kind hétte sorgen kénnen. Auch seither sind keine sol-
chen Griinde eingetreten, so dafl infolgedessen auch in W. eine Etataufnahme nicht
begriindet gewesen wire. Dem Rekursbegehren Ziff. 2 von W. kann daher nicht
entsprochen werden. . ..

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 11. Mai 1943;
Mtsschr. XLII, Nr. 63.)

30. Etataufnahme. Aupferordentliche Teuerungsbeihilfe (Notstandsaktion zugunsten
der minderbemittelten Bevolkerung) und Armenunterstiitzung.

Aus den Motiven :

.. . 4. Die Kligerin behauptet denn auch nicht in erster Linie einen ,,Unter-
verdienst* der Familie Sch. in dem vorstehend umschriebenen Sinne. Sie ver-
sucht hingegen darzutun, daB der Notlage mit der Heranziehung der aufler-
ordentlichen Teuerungsbeihilfe (BRB vom 10. Oktober 1941 iiber die Beitrags-
leistung des Bundes an Notstandsaktionen zugunsten der minderbemittelten
Bevélkerung) gesteuert werden kénnte. Nun stimmt es, dall weder der erwihnte
BRB, noch die kantonalen Ausfiihrungsbestimmungen (GroBratsbeschlufl vom
10. November 1941 und Kreisschreiben des Regierungsrates vom 18. November
1941) dieser Hilfe im Einzelfall eine Hochstgrenze setzen. An sich sind deshalb
erhebliche monatliche Leistungen von iiber Fr. 100.—, wie sie gegeniiber Sch.
notwendig wiren, denkbar. Es ist aber nicht zu verkennen, daB die Teuerungs-
beihilfe — es geht schon aus dieser Umschreibung hervor — nur unter bestimmten
Voraussetzungen gewiahrt werden soll. Sie ist ihrer ganzen Anlage nach ein Mittel
zur Bekimpfung der im wesentlichen durch die Kriegsauswirkungen hervor-
gerufenen Bediirftigkeit. Als allgemeiner Ersatz der ordentlichen Armenpflege
kann sie deshalb nicht angesehen werden (vgl. z. B. Art. 8 Abs. 2 BRB vom
10. Oktober 1941). Diese Begrenzung schliet ihre Anwendung auf allgemeine
Notfille aus. Die Feststellung, ob die Bediirftigkeit einer bestimmten Familie
auf ,,ordentliche‘‘ oder ,,auBerordentliche’* Umstinde zuriickzufiihren sei, mag
oft Schwierigkeiten begegnen. Wenn man aber das Vorkriegseinkommen Sch.s
beachtet und zugleich bedenkt, da die der Teuerung ungefihr entsprechende
Versetzungszulage vorderhand nur fiir die Kriegsdauer beansprucht werden
kann, so ist die Annahme eines allgemeinen, d. h. iiber die Auswirkungen des
Krieges hinausgehenden Notstandes berechtigt.

Man kann heute auch eine allgemeine soziale Besserstellung des landwirt-
schaftlichen Hilfspersonals fiir die Nachkriegszeit nicht in Rechnung stellen. Die
Losung dieser Frage hat gegenwirtig noch zu wenig greifbare Formen ange-
nommen. ...

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 26. November 1943 ;
Mtsschr. XLII, Nr. 61.)

31. Verweigerung der Niederlassung wegen Wohnungsnot. Die Bestimmungen
betreffend Freiziigigkeit, soweit in den Vorschriften zur Bekimpfung der W ohnungsnot
enthalten, regeln in erster Linie den Wohnsitzwechsel von einer schweizerischen Ge-
meinde in eine andere; dem aus dem Ausland zurickkehrenden Schweizerbiirger muf3
das Recht zugestanden werden, sich in einer schweizerischen Gemeinde niederzulassen.

Der Regierungsstatthalter von B. hat durch Entscheid vom 6. Mai 1944
das Gesuch der stiadtischen Polizeidirektion B., es sei F. W., von Guggisberg,
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geb. den 15. Februar 1889, gestiitzt auf die Vorschriften zur Bekimpfung der
Wohnungsnot die Niederlassung in der Gemeinde B. zu verweigern, abgewiesen.
Die stadtische Polizeidirektion hat die Streitsache rechtzeitig weitergezogen.

Der Regierungsrat zieht
v Brwdgung :

F. W.ist Ende 1939 aus Finnland zuriickgekehrt. Zuerst begab er sich nach
Ziirich und kam anfangs 1940 nach B. Vom 12. Februar bis 3. Mai 1940 im Mili-
térdienst, war er nach der Entlassung wihrend ungefihr eines Monates in B.
in Stellung, um sodann seine Riickreise nach Finnland anzutreten. Unterwegs
erlitt er Blutstiirze, mufite deshalb die Weiterreise abbrechen und in die Schweiz
zuriickkehren. Seither hielt er sich wegen Lungentuberkulose ununterbrochen
in verschiedenen Spitdlern auf und wurde am 12. April 1944 in L. entlassen.
Von diesem Zeitpunkt hinweg betétigte er sich in B. als Hausierer.

Der Regierungsrat ist in seiner bisherigen Rechtsprechung davon ausge-
gangen, dal Hausierer im allgemeinen infolge der nicht ortsgebundenen Art
ihrer Berufsausiibung nicht auf das Wohnen in einer bestimmten Gemeinde
angewiesen seien. Im heutigen Falle liegen jedoch besondere Verhiltnisse vor,
die Beriicksichtigung verdienen. Wenn die stadtische Polizeidirektion in ihrem
Rekurs schreibt, W. sei vor seinem jetzigen Zuzug nie in B. wohnhaft gewesen,
so mul} demgegeniiber erwidert werden, daf} er eben in Finnland geboren und auf-
gewachsen und erst 1939 in die Schweiz gekommen ist. Wie nun der Regierungs-
rat in seinem Entscheid vom 24. Juli 1942 i. 8. C. ausgefiihrt hat, ist mit den
Freiziigigkeitsbestimmungen zweifellos in erster Linie der Wohnsitzwechsel von
einer schweizerischen Gemeinde in die andere geregelt worden. Dem vom Aus-
lande zuriickgekehrten Schweizer mufl indessen das Recht zugestanden werden,
sich in einer schweizerischen Gemeinde niederzulassen; die Moglichkeit, in der
Heimat Full zu fassen und sich eine neue Existenz aufzubauen, darf ihm nicht
aus Griinden der Wohnungsnot verweigert werden.

Wenn W. sich zur Ausiibung seines Hausiererberufes gerade in der unter Woh-
nungsmangel leidenden Gemeinde B. niederlassen will, so liegt der Grund hiezu
in seiner geschwichten Gesundheit. Um dieselbe Anzahl Kunden zu besuchen
wie in B. miilte er auf dem Lande ein viel gréBeres Gebiet bereisen und, trotz
der heutigen Verkehrsverbindungen, gewisse Strecken zu Fufl zuriicklegen; dies
wiirde von ihm korperliche Anstrengungen verlangen, denen er nicht gewachsen
ist. In der Stadt kann er dagegen in kurzer Zeit einen verhaltnismiBig groBen
Kundenkreis besuchen. Kann W. aber aus gesundheitlichen Griinden seinen
Beruf nur in der Stadt ausiiben, so hat der Regierungsstatthalter bei der gegebenen
Sachlage mit Recht angenommen, daf}l ihm die Niederlassung in der Gemeinde B.
nicht verweigert werden darf.

Die von der Rekurrentin angefiihrte Tatsache der iiberstarken Vertretung
des Hausierergewerbes in der Stadt B. ist fiir die Beurteilung des Falles unerheb-
lich, da nach den Vorschriften zur Bekdampfung der Freiziigigkeit und der Praxis
des Regierungsrates nicht auf die Lage auf dem Arbeitsmarkt abzustellen ist.

Aus diesen Griinden wird in Bestdtigung des erstinstanzlichen Entscheides
erkannt :

Das Gesuch der stadtischen Polizeidirektion B. wird abgewiesen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 2. Juni 1944.)
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32. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Ginstige Verhdilinisse im Sinne von
ZGB Art. 329 liegen vor, wenn die Geschwister aus Vermigen und Erwerb einen
Beitrag ohne wesentliche Beeintrachtigung der eigenen Lebenshaltung leisten kinnen.

Am 31. Marz 1944 stellte die Armenkommission T. beim dortigen Regie-
rungsstatthalteramt das Begehren, es sei I. M., geboren den 19. Juni 1921, von A.,
Serviertochter, zu einem Verwandtenbeitrag von monatlich Fr. 25.— fiir ihre
Schwester M. M., geboren 1926, zu verurteilen. Mit Entscheid vom 18. April 1944
verhielt der Regierungsstatthalter von T. I. M. zu einem monatlichen Beitrag
von Fr.15.—. Gegen diese Erkenntnis erklirte die Armenkommission T. innert
niitzlicher Frist die Weiterziehung an den Regierungsrat des Kantons Bern; T.
halt an einem monatlichen Betrag von Fr. 25.— fest.

Der Regierungsrat des Kantons Bern entnimmt den Akten und zieht
n Erwdgung :

1. Die Bediirftigkeit der M. M. wird von keiner Seite bestritten. Sie ist
gegenwirtig in einem Asyl versorgt und kostet die zustidndige Armenbehérde T.
ein jahrliches Kostgeld von Fr. 1200.—.

2. Nach Art. 329 ZGB koénnen Geschwister nur dann zur Leistung von
Verwandtenunterstiitzungen herangezogen werden, wenn sie sich in ,,giinstigen
Verhaltnissen befinden. ,,Giinstig” im Sinne des Gesetzes werden die Verhilt-
nisse nach konstanter Praxis dann angesehen, wenn die unterstiitzungspflichtigen
Geschwister aus Vermdgen und Erwerb die Unterstiitzung ohne wesentliche
Beeintrichtigung der eigenen Lebenshaltung leisten konnen. Diese Umschreibung
1aBt dem Ermessen einen gewissen Spielraum. Ferner ist zu beachten, dafl der
Begriff der giinstigen Verhiltnisse ein relativer ist. Sein Vorhandensein 148t sich
immer nur im Hinblick auf die im konkreten Fall geforderte Beitragssumme fest-
stellen.

3. I. M. verdient ihren Lebensunterhalt als Serviertochter. Sie hat keine
anderweitigen Unterhaltspflichten zu erfiillen. Die Héhe ihres monatlichen Ver-
dienstes ist zwischen den Parteien streitig. Wahrend die Klidgerin von mindestens
Fr. 300.— nebst Kost und Logis ausgeht, veranschlagt die Beklagte nicht mehr als
Fr. 200.— bis Fr. 250.—.

Der Arbeitgeber duBert sich dahin, da} ihr Durchschnittsverdienst offensicht-
lich niher bei Fr. 200.— als bei Fr. 300.— liege. Unter diesen Umstidnden muf
angenommen werden, dafl der von der Klagerin eingesetzte Verdienst tatsachlich
zu hoch ist. Stellt man weiter in Rechnung, da I. M. als Serviertochter gewisse
Mehrauslagen fiir die Bekleidung in Kauf zu nehmen hat und ihr zudem auch die
Moglichkeit etwelcher Ersparnisse zugebilligt werden muf}, so erscheint der von der
ersten Instanz festgesetzte Betrag von Fr. 15.— im Monat als angemessen.

Aus diesen Griinden wird erkannt:

Der Entscheid des Regierungsstatthalters von T. vom 18. April 1944 wird
bestitigt und I. M. obgenannt zu einem monatlichen Verwandtenbeitrag von
Fr. 15— ab 1. Marz 1944 fiir ihre Schwester verhalten.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 2. Juni 1944.)



	B. Entscheide kantonaler Behörden

